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Art. 1 § 78 FinStrG
 FinStrG - Finanzstrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)In der mündlichen Verhandlung sind Personen, die als Zeugen für diese Verhandlung geladen sind, als

Verteidiger nicht zugelassen. Im Untersuchungsverfahren kann die Finanzstrafbehörde Personen, die als Zeugen

vernommen wurden, sowie Personen, die als Zeugen geladen sind oder deren Vernehmung als Zeugen beantragt

ist, als Verteidiger ausschließen, wenn dies zur Ermittlung des Sachverhaltes geboten ist. Gegen einen solchen

Bescheid ist die Beschwerde (§ 152) zulässig.

2. (2)Im Untersuchungsverfahren darf die Finanzstrafbehörde den Verteidiger von der Teilnahme an

Beweisaufnahmen, die eine spätere Wiederholung nicht zulassen, nicht, von der Teilnahme an anderen

Beweisaufnahmen nur dann ausschließen, wenn besondere Umstände befürchten lassen, daß durch die

Beteiligung die weitere Untersuchung erschwert werden könnte. Gegen den Ausschluß des Verteidigers ist ein

abgesondertes Rechtsmittel zulässig.

3. (3)Der verhaftete Beschuldigte kann sich mit seinem Verteidiger verständigen, ohne dabei überwacht zu werden.

In Kraft seit 02.08.2016 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	Art. 1 § 78 FinStrG
	FinStrG - Finanzstrafgesetz


